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I.1.

See the notice on TED website 652389-2021 - Competition
Germany-Garching: Milling machines
OJ S 247/2021 21/12/2021
Contract notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Walther-Meissner-Institut
Postal address: Walther-Meissner-Str. 8
Town: Garching
NUTS code: DE21H München, Landkreis
Postal code: 85748
Country: Germany
Contact person: Walther-Meissner-Institut
E-mail: Stefan.Filipp@wmi.badw.de
Telephone: +48 89289-14201
Fax: +49 89289-14206

:Internet address(es)
Main address: www.wmi.badw.de
Address of the buyer profile: www.wmi.badw.de

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YZ8RAUK/documents
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.dtvp.de
/Satellite/notice/CXP4YZ8RAUK

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Other activity: Forschung und Entwicklung

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
5-Achsen CNC Bearbeitungsanlage
Reference number: BAdW-WMI-2021-7

Main CPV code
42623000 Milling machines

Type of contract
Supplies

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/652389-2021
mailto:Stefan.Filipp@wmi.badw.de?subject=TED
http://www.wmi.badw.de
http://www.wmi.badw.de
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YZ8RAUK/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YZ8RAUK
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YZ8RAUK
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II.2.

II.1.6.

II.1.5.

II.1.4. Short description
5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum

Estimated total value

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Additional CPV code(s)
42637300 Machine tools for milling metal

Place of performance
NUTS code: DE21H München, Landkreis
Main site or place of performance: Walther-Meissner-Institut Walther-Meissner-Str. 8 85748 
Garching

Description of the procurement
5-Achsen CNC Bearbeitungszentrum mit Schwenkrundtisch zur Simultanbearbeitung mit 
automatischem Werkzeugwechsler und Werkzeugmagazin zur hochpräzisen Fertigung von 
komplexen Bauteilen aus verschiedenen Werkstoffen (Metall, Kunststoffverbindungen) in 
Einzelteilfertigung bis hin zur Kleinstserie

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement 
documents

Estimated value

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: 
Folgende Eigenerklärungen und Dokumente sind mit dem Angebot einzureichen:
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-Eigenerklärung (gemäß § 123 Abs. 1-3 GWB), dass keine Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen des Bieters zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigk. rechtskräftig 
festgesetzt worden ist, jeweils wegen einer Straftat nach:
- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetz-
buchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle 
und terroristische Vereinigungen im Ausland),
- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen d. Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen d. Bereitstellung o. Sammlung fin. Mittel in Kenntnis dessen, dass 
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte),
- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EU 
oder gegen Haushalte richtet, die von der EU oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der EU oder gegen Haushalte richtet, die von der EU oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden,
- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils a. in 
Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internat. Bestechung (Bestechung ausl. 
Abgeordneter im Zusammenhang mit internat. Geschäftsverkehr) oder
- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des 
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).
- Eigenerkl., dass der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung nachgekommen ist (§ 123 Abs. 4 GWB).
- Eigenerkl. (gemäß § 124 Abs. 1 Nrn. 1-4, 7 GWB), dass
- weder das Unt. des Bieters noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, bei der Ausführung öff. Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpfl. verst. hat,
- das Unternehmen des Bieters nicht zahlungsunfähig ist/sind, über das Vermögen des 
Unternehmen kein Insolvenzverf. oder ein vergleichbares Verf. beantragt oder eröffnet worden 
ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abge-lehnt worden ist, und 
sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat,
- weder das Unternehmen noch eine Person, deren Verhalten dem Unt. zuzurechnen ist, im 
Rahmen der berufl. Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität d. 
Unternehmens infrage gestellt wird,
- weder das Unt. noch eine Person, deren Verhalten dem Unt. zuzurechnen ist, Vereinb. mit 
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
- das Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Ausf. eines früheren öff. 
Auftrags o. Konzessionsvertrags erheblich oder fortd. mangelh. erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichb. Rechtsf. geführt hat.
-Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 21 Abs. 1 Nrn. 1-4 
SchwarzArbG
- Eigenerkl. ü. Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft oder einer Berufsgen. oder einer 
vergleichbaren Unfallvers. d. Herkunftsl. d. Bieters
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- Eigenerkl. ü. d. Eintr. i. d. Berufs- o. Handelsregister. o. e. vergl. Reg. d. Herkunftsst. d. 
Bieters.
Folgende Eigenerklärungen und Dokumente sind mit dem Angebot einzureichen:
-Eigenerklärung (gemäß § 123 Abs. 1-3 GWB), dass keine Person, deren Verhalten dem 
Unternehmen des Bieters zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigk. rechtskräftig 
festgesetzt worden ist, jeweils wegen einer Straftat nach:
- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetz-
buchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle 
und terroristische Vereinigungen im Ausland),
- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen d. Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen d. Bereitstellung o. Sammlung fin. Mittel in Kenntnis dessen, dass 
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte),
- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der EU 
oder gegen Haushalte richtet, die von der EU oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,
- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der EU oder gegen Haushalte richtet, die von der EU oder in ihrem Auftrag verwaltet 
werden,
- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr),
- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern),
- den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils a. in 
Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete),
- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internat. Bestechung (Bestechung ausl. 
Abgeordneter im Zusammenhang mit internat. Geschäftsverkehr) oder
- den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des 
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels).
- Eigenerkl., dass der Bieter seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung nachgekommen ist (§ 123 Abs. 4 GWB).
- Eigenerkl. (gemäß § 124 Abs. 1 Nrn. 1-4, 7 GWB), dass
- weder das Unt. des Bieters noch eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen 
zuzurechnen ist, bei der Ausführung öff. Aufträge gegen geltende umwelt-, sozial- oder 
arbeitsrechtliche Verpfl. verst. hat,
- das Unternehmen des Bieters nicht zahlungsunfähig ist/sind, über das Vermögen des 
Unternehmen kein Insolvenzverf. oder ein vergleichbares Verf. beantragt oder eröffnet worden 
ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse nicht abge-lehnt worden ist, und 
sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit 
eingestellt hat,
- weder das Unternehmen noch eine Person, deren Verhalten dem Unt. zuzurechnen ist, im 
Rahmen der berufl. Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität d. 
Unternehmens infrage gestellt wird,
- weder das Unt. noch eine Person, deren Verhalten dem Unt. zuzurechnen ist, Vereinb. mit 
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung 
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,
- das Unternehmen nicht eine wesentliche Anforderung bei der Ausf. eines früheren öff. 
Auftrags o. Konzessionsvertrags erheblich oder fortd. mangelh. erfüllt hat und dies zu einer 
vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichb. Rechtsf. geführt hat.
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VI.1.

IV.2.7.

IV.2.6.

IV.2.4.

IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

III.1.3.

III.1.2.

-Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 21 Abs. 1 Nrn. 1-4 
SchwarzArbG
- Eigenerkl. ü. Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft oder einer Berufsgen. oder einer 
vergleichbaren Unfallvers. d. Herkunftsl. d. Bieters
- Eigenerkl. ü. d. Eintr. i. d. Berufs- o. Handelsregister. o. e. vergl. Reg. d. Herkunftsst. d. 
Bieters.

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 
Folgende Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen:
Eigenerklärung zum Gesamtumsatz des Unternehmens in EUR netto jeweils in den letzten 3 
abgeschlossenen Geschäftsjahren, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen.

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria: 
Folgende Eigenerklärung ist mit dem Angebot einzureichen:
Eigenerklärungen über mindestens drei vergleichbare Referenzen des Bieters aus den letzten 
3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, jeweils mit Angabe der Leistung, des 
Leistungszeitraums, des Auftragswerts und des Auftraggebers (mit Ansprechpartner und 
Telefonnr.).

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2022 23:59Local time: 

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German, English

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/03/2022

Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2022 23:59Local time: 

Section VI: Complementary information
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VI.4.3.

VI.4.2.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXP4YZ8RAUK

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabestelle Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabestelle Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
Internet address: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit
- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt 
unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
ab-helfen zu wollen, vergangen sind.
§ 160 Abs. 3 Satz 1 GWB gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des 
Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Gemäß § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über 
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss 
geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der 

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
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VI.5.

Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

Date of dispatch of this notice
16/12/2021


